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1 Planvorhaben 
1.1 Verfahren 
Planvorhaben / Verfahrenswahl 

1 Bei dem hier vorliegenden Planvorhaben geht es um die Erstaufstellung einer Ergän-
zungssatzung (nachfolgend „EGS“ genannt) in der Gemeinde Kolkwitz im Ortsteil Lim-
berg 

Planvorhaben  

 

Rechtsgrundlage 

2 Wesentliche Rechtsgrundlagen für die Inhalte des Planes sind das Baugesetzbuch 
(BauGB), die Baunutzungsverordnung (BauNVO), die Planzeichenverordnung (PlanZV) 
sowie die Brandenburgische Bauordnung (BbgBO) jeweils in der zum Zeitpunkt des Sat-
zungsbeschlusses geltenden Fassung.  

Rechtsgrundlagen 

 

3 Rechtsgrundlage für den Erlass von Satzungen ist in Brandenburg die Kommunalverfas-
sung des Landes Brandenburg (BbgKVerf). 

 

4 Eine Übersicht über die zum Zeitpunkt des Satzungsbeschlusses für das Planvorhaben 
aktuellen wesentlichen Rechtsgrundlagen wird für den Zeitpunkt des Satzungsbe-
schlusses am Ende des Verfahrens erstellt. 

Angabe der 
Rechtsgrundlagen 

Verfahren 

5 Das BauGB gibt den Ablauf des Aufstellungsverfahrens vor, in dem insbesondere die be-
troffenen Behörden, Träger öffentlicher Belange (TöB) sowie die Öffentlichkeit eingebun-
den werden. 

 

6 Die vorliegende EGS wird im „vereinfachten Verfahren“ auf der Grundlage des § 13 auf-
gestellt. Die § 13 Abs. 2 Nr. 2 und 3 BauGB sowie § 10 Abs. 3 BauGB sind anzuwenden. 

Vereinfachtes Verfahren 

7 Eine Genehmigung der EGS durch die obere Verwaltungsbehörde des Landkreises ist 
nicht erforderlich. Dies ist auch der Fall falls die Gemeinde keinen rechtsverbindlichen 
Flächennutzungsplan aufgestellt hat, oder die Satzung nicht dem Flächennutzungsplan 
entwickelt wird.  

keine 
Genehmigungspflicht 

8 Die Gemeindevertreterversammlung als zuständiges Gremium hat am 13.12.2022 den 
Aufstellungsbeschluss gefasst und damit das Planverfahren formell eingeleitet. 

Aufstellungsbeschluss 

9 Der Aufstellungsbeschluss ist am 28.01.2023 im „Amtsblatt für die Gemeinde Kolkwitz“ 
Nr. 30. Jahrgang 01/23, welches für gesetzlich vorgeschriebene Bekanntmachungen der 
Gemeinde festgelegt ist, ortsüblich bekanntgemacht worden.  

 

10 Die nachfolgenden Aussagen beschreiben nach dem bisherigen Kenntnisstand die Ziele 
und Zwecke der Planung, die Randbedingungen und Ergebnisse für die Planphase Vor-
entwurf.  

Stand aktuell  
Vorentwurf 

 

 

  



Gemeinde Kolkwitz, Ergänzungssatzung „Hinter den Gärten“, E Nov 2023 

  Seite 3  

1.2 Plangebiet 
Lage des Plangebietes 

11 

Abb.1 Lage des Geltungsbereichs in der Ortslage auf DTK 10  

Übersicht  
Lage des Plangebietes 

© GeoBasis-DE / LGB 

12 Der Geltungsbereich liegt östlich am Ortsrand von Limberg in der Flur 1 der Gemarkung 
Limberg.  

Lage  

Flächengröße 

13 Das Plangebiet umfasst eine Fläche von rund 0,34 ha. Flächengröße 

planungsrechtliche Beurteilung 

14 Das Plangebiet ist bauplanungsrechtlich der Kategorie „Außenbereich“ (gem. § 35 
BauGB) zuzuordnen.  

planungsrechtliche 
Beurteilung 

1.3 Planungsgegenstand 
1.3.1 Anlass / Ziel und Zweck 

15 In der Kommune besteht eine hohe Nachfrage nach Wohngrundstücken. Der Bedarf 
kann innerhalb der Flächen, die im Gebiet der Gemeinde verfügbar sind und auf denen 
Baurecht für Wohnbauvorhaben besteht, nicht im notwendigen Umfang befriedigt wer-
den, bzw. stehen diese Flächen nicht dem Grundstücksmarkt zur Verfügung.  

Anlass  

Anlass - Private Initiative 

16 Der Eigentümer der bisher nicht bebauten Flächen im Geltungsbereich ist bereit die Flä-
chen für die Entwicklung von Wohnbauland zur Verfügung zu stellen. Für ein Grundstück 
gibt es schon eine Anfrage, sollte die Aufstellung der Satzung erfolgreich sein. 

Anlass  
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Der Flächeneigentümer hat bei der Verwaltung einen Antrag auf Aufstellung einer das 
Baurecht schaffenden Satzung gestellt. In Abstimmung mit dem Landkreis Spree-Neiße 
hat sich die Gemeinde auf die Aufstellung einer Ergänzungssatzung festgelegt, um das 
Baurecht herzustellen.  

Ziel und Zweck -  

17 Gem. § 1 Abs. 3 Satz 1 BauGB sind die Gemeinden verpflichtet zu prüfen, ob aus Grün-
den der geordneten städtebaulichen Entwicklung und Ordnung, Bauleitpläne aufgestellt 
werden oder nicht. 

Ziel und Zweck 
Erforderlichkeit 

18 Das vorgetragene Plananliegen deckt sich mit den Entwicklungszielen der Gemeinde 
hinsichtlich einer geordneten städtebaulichen Entwicklung.  

Gemeindliches Interesse

19 Mit der Aufstellung der EGS verfolgt die Gemeinde folgende Ziele zu verwirklichen: 

 Schaffung eines attraktiven Wohnbaustandortes 
 Sicherung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung 
 Sicherung des Baurechts für 2 – 3 Wohngrundstücke 
 Gestaltung des Ortsrandes durch eine Eingrünung 
 Freihaltung der rückwärtigen Grundstücksbereiche von Überbauung zur Si-

cherung des Ortsrandes 

 

Öffentliches Interesse 

20 Eine Bauleitplanung bedarf einer Rechtfertigung durch städtebauliche Gründe, die das 
öffentliche Interesse an der Planung repräsentieren.  

Öffentliches Interesse  

 

21 Die Realisierung des Planvorhabens kann einen Beitrag zur Sicherung einer stabilen Ein-
wohnerzahl in der Gemeinde leisten. Der ländliche Raum wird durch Zuzug gestärkt. 
Gleichzeitig wird durch die Schaffung von Wohngrundstücken sichergestellt, dass die 
junge heimatverbundene Generation Bauland zur Verfügung gestellt bekommt, und nicht 
in andere Gebiete abwandert. Das erfordert, neben anderen Maßnahmen, eine ausrei-
chende Zahl an geeigneten Baugrundstücken für Bauwillige vorzuhalten und Rechtssi-
cherheit in Bezug auf das Bauen zu schaffen. 

 

22 Die Planungsziele entsprechen den Interessen der Gemeinde hinsichtlich einer geordne-
ten nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung. Damit erfolgen die Verwirklichung des 
Vorhabens und die vorliegende Planung im Einklang mit dem Gemeinwohl und somit im 
öffentlichen Interesse 

 

1.3.2 Aufgabe 
23 Bauleitpläne sind aufzustellen, „sobald und soweit es für die städtebauliche Entwicklung 

und Ordnung erforderlich ist“. 
Aufgabe 

24 Das geplante Vorhaben kann unter den gegebenen Umständen nicht genehmigt werden, 
weil die bauplanungsrechtlichen Anforderungen für das Erteilen von Baugenehmigungen 
nicht vorliegen.  

 

25 Um die bauplanerischen Voraussetzungen für die Verwirklichung der Planungsziele zu 
schaffen, wird eine Ergänzungssatzung aufgestellt. 

 

Neuaufstellung EGS 

26 Beplant wird die zur Verfügung stehende Fläche, für die eine hinreichend konkrete Per-
spektive zur Umsetzung besteht.  

 

27 Mit dem Erlass einer EGS kann eine Gemeinde, wenn bestimmte Voraussetzungen er-
füllt sind, einzelne Außenbereichsgrundstücke in die im Zusammenhang bebauten Ort-
steile einbeziehen.  
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2 Planerische Grundlagen 
2.1 Bindende Vorgaben 
2.1.1 Raumordnung / Landesplanung 
Grundlagen  

28 Für die Länder Berlin und Brandenburg definiert  

 der Landesentwicklungsplan Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg (LEP 
HR), 

 der Landesentwicklungsprogramm 2007 (LEPro 2007) und 
 der Landesentwicklungsplan Flughafenstandortentwicklung (LEP FS 2006)  

den raumordnerischen Rahmen für die Entwicklung der beiden Länder.  

Rechtsgrundlagen  

29 Folgende landesplanerischen Zielstellungen sind für die Änderung der Satzung relevant: 

 Die Gemeinde gehört zum weiteren Metropolenraum. Der Ortsteil Kolkwitz ist 
als grundfunktionaler Schwerpunkt festgelegt.  

 Siedlungsentwicklungen sollen auf zentrale Orte und raumordnerisch festge-
legte Siedlungsbereiche ausgerichtet werden. Der Ortsteil Limberg ist nicht 
als grundfunktionaler Schwerpunkt festgelegt. Die Siedlungsentwicklung ist 
im Rahmen der Eigenentwicklungsoption möglich (1 ha/1000 EW [Stand 
31.12.2018]). 

 Neue Siedlungsflächen sind an vorhandene Siedlungsgebiete anzuschlie-
ßen. 

 Der Freiraum ist räumlich und in seiner Funktionalität zu sichern. 

Ziele der Raumordnung 

30 Das Plangebiet liegt in der Planungsregion Lausitz-Spreewald. Für diese Planungsregion 
sind aktuell folgende Planungen maßgeblich: 

Regionale Planungs-
gemeinschaft (RPG 

31  Sachlicher Teilregionalplan II „Gewinnung und Sicherung oberflächennaher 
Rohstoffe“ vom 26.08.1998  

 Sachlicher Teilregionalplan „Grundfunktionale Schwerpunkte“ vom 
22.12.2021 

 Aufstellungsbeschluss des integrierten Regionalplanes der Regionalen Pla-
nungsgemeinschaft Lausitz-Spreewald vom 20.11.2014 

 Aufstellungsbeschluss des sachlichen Teilregionalplanes "Windenergienut-
zung" vom 19.12.2022 

 

32 Regionalplanerische Zielstellungen sind für die Änderung der Satzung nicht relevant. keine Ziele der RPG 
beachtenswert 

2.1.2 Sonstige Bindungen  
33 Im Rahmen einer Bauleitplanung sind ggfls. weitere fachgesetzliche Vorgaben oder Pla-

nungen zu beachten, die ohne Zustimmung, Ausnahme, Befreiung o. dgl. durch die zu-
ständigen Fachbehörden im Rahmen der kommunalen Planung nicht überwunden wer-
den können. 

Das trifft auch auf vorliegende verbindliche Planfeststellungen für Vorhaben von überörtli-
cher Bedeutung, bauliche Maßnahmen des Bundes und der Länder oder auf privilegierte 
Fachplanungen zu.  

Sonstige fachgesetzliche 
Vorgaben 

34 Das Plangebiet liegt außerhalb von europarechtlichen Natura 2000 Schutzgebieten.  

Geschützte Biotope sind im Plangebiet ebenfalls nicht nachgewiesen.  

Bindungen nach dem 
Umweltrecht 

35 Aussagen zum Artenschutz finden sich unter 5.1 Besonderer Artenschutz 

36 Aus „Umweltsicht“ sind keine bindenden Vorgaben (wie Schutzgebiete nach dem Lan-
desrecht o. ä.) zu beachten. 

Bindungen nach dem 
Umweltrecht 

37 Im Straßenraum liegen Medien von Ver- und Entsorgern. Zu diesen Leitungen sind, je 
nach Lage, Schutzabstände einzuhalten.  

Leitungen 
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38 Die LWG Lausitzer Wasser GmbH & Co. KG betreibt eine Schmutzwasserleitung und 
eine Trinkwasserleitung, die im Straßenraum liegen.  

Trinkwasser und 
Schmutzwasser 

39 Medien der Versorgung mit elektrischem Strom sind im Straßenraum vorhanden.  Strom 

40 Im Straßenraum liegt weiterhin eine Gasleitung zur Versorgung der Grundstücke.  Gas 

41 Anlagen der Telekom sind ebenfalls vorzufinden. Telekommunikation 

42 Sonstige für das Planverfahren verbindlichen Vorgaben aus anderen Rechtsbereichen 
sind gegenwärtig nicht bekannt.  

Sonstige Bindungen 

43 Auf das Vorhandensein von Altlastenverdachtsflächen im Sinne des § 2 Abs. 6 
BBodSchG gibt es keine Hinweise. 

Altlasten 

2.2 Planungen und sonstige Vorgaben 
44 Neben den bindenden Vorgaben sind weitere Planungen und Belange, die den Geltungs-

bereich betreffen, im Rahmen der Abwägung zu berücksichtigen.  
Planungen 

2.2.1 Grundsätze Raumordnung / Regionalplanung 
45 Die Grundsätze und sonstigen Erfordernisse der Raumordnung sind, anders als die 

Ziele, Gegenstand der städtebaulichen Abwägung und bei der Planung angemessen zu 
berücksichtigen. 

Berücksichtigung 
Grundsätze der 
Raumordnung 

46 Die Grundlagen für die Grundsätze der Raumordnung entsprechen den oben im Begrün-
dungstext angeführten Plangrundlagen im Punkt „Ziele der Raumordnung“. 

Plangrundlagen  

47 Im Rahmen der vorliegenden Planung sind folgende Grundsätze der Raumordnung zu 
berücksichtigen 

Grundsätze 

 

48 Gemäß Grundsatz 4.3 LEP HR soll die ländlichen Räume so gesichert und weiterentwi-
ckelt werden, dass sie einen attraktiven und eigenständigen Lebens- und Wirtschafts-
raum bilden, ihre typische Siedlungsstruktur und das in regionaler kulturlandschaftlicher 
Differenzierung ausgeprägte kulturelle Erbe bewahren und ihre landschaftliche Vielfalt er-
halten. 

ländlichen Raum stärken

49 Der bestehende Freiraum soll nach Grundsatz 6.1 Abs. 1 LEP HR in seiner Multifunkti-
onalität erhalten und entwickelt werden. Bei Planungen und Maßnahmen, die Freiraum in 
Anspruch nehmen oder neu zerschneiden, ist den Belangen des Freiraumschutzes be-
sonderes Gewicht beizumessen. 

Freiraumverbund erhalten
und entwickeln 

50 Das Plangebiet liegt innerhalb eines Erlaubnisfeldes (Kohlenwasserstoffe nebst den bei 
ihrer Gewinnung anfallenden Gasen) mit der Erlaubnis zur Aufsuchung zu gewerblichen 
Zwecken. Rechtsinhaber ist die CEP Central European Petroleum GmbH. 

Rohstoffe / Bergbau 

2.2.2 Formelle Planungen 
Flächennutzungsplan 

51 Aktuell liegt der Flächennutzungsplan mit Stand der 21. Änderung „Wohnbebauung 
Flachsweiche“ mit Bekanntmachung vom 28.08.2021 im Amtsblatt der Gemeinde Kolk-
witz Nr.: 28. Jahrgang 08/21vor.  

Flächennutzungsplanmit 
integriertem 
Landschaftsplan 

52 Für die Gemeinde besteht ein rechtswirksamer FNP. Der Geltungsbereich ist im rechts-
verbindlichen FNP als Kleinsiedlungsgebiet (WS) dargestellt. Zusätzlich ist, entspre-
chend des Planungszieles des integrierten Landschaftsplanes einer Ortsrandeingrünung 
dargestellt.  

Planungsziele FNP und 
LP 
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53 

Abb. 2 Ausschnitt rechtsverbindlicher Flächennutzungsplan 

Ausschnitt FNP 

54 Für Satzungen auf der Grundlage des § 34 BauGB (wie z. B. Ergänzungssatzungen) ist 
das Entwicklungsgebot (§ 8 BauGB) nicht erforderlich.  

kein Entwicklungsgebot 
für EGS erforderlich  

55 Aufgrund der Bauflächendarstellung des Geltungsbereichs im FNP entspricht die EGS 
der geordneten gewollten städtebaulichen Entwicklung der Gemeinde.  

 

56 Folgende sonstige Satzungen sind im Zuge der Realisierungsplanung zu beachten: 

 Stellplatz- und Stellplatzablösesatzung der Gemeinde Kolkwitz vom 
05.11.2013 

 Satzung der Gemeinde Kolkwitz über die Erhebung von Kostenersatz für 
Grundstückszufahrten und Gehwegsüberfahrten vom 16.12.2008 

 Satzung der Gemeinde Kolkwitz über die Erhebung von Erschließungsbeiträ-
gen (Erschließungsbeitragssatzung) vom 01.12.2020 

weitere formelle 
Planungen 

57   

2.2.3 Sonstige Planungen und fachliche Belange 
58 Informelle Planungen und Konzepte der Gemeinde oder sonstige Planungen bzw. Vorha-

ben, die die das Planvorhaben berühren, sind nicht vorhanden. 
Informelle Planungen 

59 Planungen und Vorhaben von Nachbargemeinden werden nach aktuellen Kenntnissen 
durch die Planungsabsicht nicht berührt. 

Planungen  
Nachbargemeinden 

60 Sonstige im Planverfahren zu beachtende Vorhaben oder Belange aus Fachplanungen, 
z.B. Straßenfachplanung sind gegenwärtig nicht bekannt.  

Sonstige fachliche 
Belange  
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2.3 Städtebauliche Randbedingungen /prägendes Umfeld 
Standort 

 

 

Abb. 3 Darstellung prägendes Umfeld auf Luftbild mit Geltungsbereich 

Standort /  

Luftbild 
© GeoBasis-DE / LGB 

Natürliche Geländeeigenschaften 

61 Das Geländerelief im Plangebiet ist relativ eben.  

Markante Strukturelemente (wie Böschungen, Mulden, … ) sind nicht vorhanden.  

Natürliche  
Geländeeigenschaften 

Umweltbedingungen 

62 Der Ist-Zustand von Natur und Landschaft ist unter Pkt. 5.1 in der Eingriffsregelung abge-
arbeitet.  

Umweltbedingungen 

 

Erschließung 

63 Für städtebauliche Planungen ist die bestehende Situation hinsichtlich der verkehrlichen 
und stadttechnischen Erschließung von Bedeutung.  

Erschließung 

64 Unmittelbar angrenzend an den Geltungsbereich verläuft die öffentlich gewidmete Straße 
„Hinter den Gärten“.  

Das Straßengrundstück hat eine Breite von ca. 5,6 m – 5,8 m. Die ausgebaute Fahrbahn 
hat eine Breite zwischen 3,3 m – 3,5 m. Eine Straßenbefestigung ist im Bereich des Gel-
tungsbereichs nur als eine mit bituminös ausgebaute Fahrbahndeckschicht feststellbar.  

Die Grundstücke im Geltungsbereich können über diese Verbindung an das regionale 
bzw. überregionale öffentliche Straßennetz angebunden werden. 

Verkehr  

 

65 Einen separaten Fuß- oder Radweg gibt es nicht.   
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66 Das Plangebiet kann unter Beachtung der Planungsziele als verkehrlich ausreichend er-
schlossen eingestuft werden.  

 

67 Eine Anbindung des Bereiches an den Öffentlichen Personennahverkehr ist über die be-
stehenden Buslinien im Ort gegeben. Der Haltpunkt „Limberg Hauptstraße“ befindet sich 
in ca. 150 m fußläufiger Entfernung. 

Öffentlicher Nahverkehr 

68 Im Umfeld des Plangebietes bzw. im Gebiet selbst sind Anlagen der stadttechnischen 
Infrastruktur vorhanden.  

Stadttechnik 

 Die Abfallentsorgung erfolgt durch entsprechende Fahrzeuge und nach Satzung der Ge-
meinde. 

 

Art der baulichen Nutzung 

69 Im Rahmen der Planung sind die im Gebiet und in seinem Umfeld bestehenden Nutzun-
gen zu berücksichtigen.  

Bestehende Nutzungen 

70 Im maßgeblichen Umfeld des Plangebietes sind folgende Nutzungen vorhanden 

 Wohngrundstücke, teilweise mit Nutzgärten, 
 landwirtschaftliche Nutzflächen 

Umfeld  

 

71 Die nächst gelegenen Siedlungsflächen befinden sich im Norden und im Westen unmit-
telbar angrenzend an den Geltungsbereich. Das Wohnen dominiert. Die entsprechenden 
Bauflächen sind vollständig größtenteils als faktisches allgemeines Wohngebiet einzu-
ordnen.  

Bauflächen Umfeld 

72 Im Plangebiet selbst besteht keine bauliche Nutzung und wird intensiv landwirtschaftlich 
genutzt.  

Plangebiet 

Maß der baulichen Nutzung / Sonstige Bedingungen 

73 Im Umfeld sind zuletzt einige Neubauten entstanden. Die Hauptgebäude sind freistehend 
(offene Bauweise) auf dem Grundstück und halten Abstand zu den Nachbargrundstü-
cken ein. Von der öffentlichen Straße wird ein Abstand von zwischen ca. 1,5 m – ca. 
4,0 m eingehalten. Die rückwärtigen Grundstücksteile werden vorwiegend gärtnerisch 
genutzt. 

Die Garagen sind überwiegend direkt oder in der Nähe des Hauptgebäudes errichtet 
worden.  

Die Bebauungstiefe beträgt zwischen 20,0 m – 30,0 m. Auf einigen Grundstücke stehen 
untergeordnete Nebengebäude, wie Schuppen auch in größerer Entfernung zum Haupt-
gebäude.  

Die Baugrundstücke mit ihren Nutzgärten haben eine Tiefe von ca. 40,0 m.  

Bauweise 

Bebauungstiefe 

74 Die Grundstücke sind, wie für den ländlichen Raum üblich, relativ groß. Im Umfeld sind 
Grundstücke in der Größe von ca. 740 m² - 1640 m² vorhanden.  

Grundstücksgrößen 

75 Der Überbauungsgrad im Plangebiet ist aufgrund der großen Grundstücke relativ gering. 
Die GRZ liegt, unter Berücksichtigung der Haupt- und Nebengebäude (ohne Wege, Ter-
rassen und Zufahrten), bei ca. 0,2 – 0,3. 

Die Grundflächen der Hauptgebäude liegt zwischen 100 m² – 190 m² (Bungalow, Hinter 
den Gärten Nr. 4) 

Maß der baulichen 
Nutzung 

76 Die Höhe der Bebauung im Umfeld entspricht im Durchschnitt einer zweigeschossigen 
Bebauung.  

Geschossigkeit 

77 Der Großteil der Wohnbauten weist ein steil geneigtes Dach auf. Es dominieren Satteldä-
cher mit Dachaufbauten.  

 

Fazit 

 Die bekannten städtebaulichen Randbedingungen sind geeignet, als prägendes Umfeld, 
die städtebauliche Entwicklung im Geltungsbereich der EGS herzuleiten.  

Fazit 
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3 Ergänzungssatzung 
78 Die Gemeinden können durch Satzung einzelne Außenbereichsflächen in die im Zusam-

menhang bebauten Ortsteile einbeziehen, wenn die einbezogenen Flächen durch die 
bauliche Nutzung des angrenzenden Bereiches entsprechend geprägt ist.  

Nachweis der 
Voraussetzung für die 
Aufstellung einer EGS 

79 Den Nachweis, dass ein prägendes Umfeld vorhanden ist, würde im Pkt. 2.3 erbracht.  Prägendes Umfeld 

80 Gemäß § 34 Abs. 5 BauGB sind weitere Voraussetzungen zu erfüllen, damit die Aufstel-
lung einer EGS zulässig ist.- Die Voraussetzungen sind folgende:  

 sie mit einer geordneten städtebaulichen Entwicklung vereinbar sind, 
 die Zulässigkeit von Vorhaben, die einer Pflicht zur Durchführung einer Um-

weltverträglichkeitsprüfung nach Anlage 1 zum Gesetz über die Umweltver-
träglichkeitsprüfung oder nach Landesrecht unterliegen, nicht begründet wird 
und 

 keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der in § 1 Absatz 6 Nummer 7 
Buchstabe b genannten Schutzgüter oder dafür bestehen, dass bei der Pla-
nung Pflichten zur Vermeidung oder Begrenzung der Auswirkungen von 
schweren Unfällen nach § 50 Satz 1 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes 
zu beachten sind. 

weitere Voraussetzungen

81 Der Geltungsbereich ist im rechtsverbindlichen Flächennutzungsplan als Kleinsiedlungs-
gebiet dargestellt. Die Planung ist damit mit der geordneten städtebaulichen Entwicklung 
vereinbar.  

geordneten städtebaul. 
Entwicklung durch FNP 

82 Im Plangebiet werden nur solche Vorhaben zulässig sein, die sich durch das Umfeld im 
Rahmen des so genannten „Einfügegebotes“ ergeben können. Das Umfeld ist als fakti-
sches allgemeines Wohngebiet zu bewerten. Die Anlage 1 zum Gesetz über die Umwelt-
verträglichkeitsprüfung enthält keine Vorhaben, die innerhalb von allgemeinen Wohnge-
bieten oder Kleinsiedlungsgebieten zulässig wären.   

keine Vorhaben zulässig 
mit Pflicht zur UVP 

83 Das Plangebiet liegt außerhalb und weit genug von Natura 2000 Schutzgebieten entfernt. 
Das am nächsten zum Plangebiet situierte Schutzgebiet ist das FFH-Gebiet „Glinziger 
Teich- und Wiesengebiet“. Das FFH Gebiet ist gleichzeitig als Naturschutzgebiet festge-
setzt.  

keine Betroffenheit von 
Natura 2000 Gebieten 

84 Im Umfeld sind keine Anlagen und Nutzungen vorhanden, die unter die BImSchG fallen, 
im Plangebiet selbst, sind solche Anlagen künftig nicht zulässig. Pflichten zur Vermei-
dung oder Begrenzung der Auswirkungen von schweren Unfällen nach § 50 Satz 1 des 
Bundes-Immissionsschutzgesetzes sind nicht erforderlich. 

§ 50 Satz 1 BImSchG 

85 Auf die EGS sind ergänzend § 1a Absatz 2 und 3 BauGB und § 9 Absatz 1a BauGB an-
zuwenden. Das bedeutet, dass die Bodenschutzklausel, wonach mit Grund und Boden 
sparsam und schonend umgegangen werden soll, zu beachten ist. Ferner sind zur Ver-
ringerung der zusätzlichen Inanspruchnahme von Flächen für bauliche Nutzungen die 
Möglichkeiten der Entwicklung der Gemeinde insbesondere durch Wiedernutzbarma-
chung von Flächen, Nachverdichtung und andere Maßnahmen zur Innenentwicklung zu 
nutzen sowie Bodenversiegelungen auf das notwendige Maß zu begrenzen. 

Bodenschutzklausel ist zu
beachten 

86 Die Notwendigkeit der Beanspruchung von landwirtschaftlichen Nutzflächen ist zu be-
gründen.  

 

87 Die Vermeidung und der Ausgleich voraussichtlich erheblicher Beeinträchtigungen des 
Landschaftsbildes sowie der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts in 
seinen in § 1 Absatz 6 Nummer 7 Buchstabe a bezeichneten Bestandteilen (Eingriffsre-
gelung nach dem Bundesnaturschutzgesetz) sind in der Abwägung nach § 1 Absatz 7 zu 
berücksichtigen. Der Ausgleich erfolgt durch geeignete Festsetzungen nach § 9 als Flä-
chen oder Maßnahmen zum Ausgleich, welche entweder auf den Grundstücken, auf de-
nen Eingriffe in Natur und Landschaft zu erwarten sind, oder an anderer Stelle sowohl im 
sonstigen Geltungsbereich der Satzung als auch in einem Bebauungsplan festgesetzt 
werden.  

Eingriffsbewältigung 

88 Die Voraussetzungen für die Aufstellung einer EGS sind erfüllt. Fazit 
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3.1 Rechtsverbindliche Festsetzungen 
Plan- und Kartengrundlagen 

89 Der Gesetzgeber erlaubt die Aufnahme einzelner Festsetzungen nach § 9 Absatz 1 und 
3 Satz 1 sowie Absatz 4 in die EGS. Weiterhin sind nachrichtliche Übernahmen, Kenn-
zeichnungen und Hinweise nach § 9 Absatz 6 BauGB möglich.  

Rechtsgrundlage für 
Festsetzungen  

90 Nachfolgend werden die Festsetzungen erläutert, für die die Gemeinde eine Notwendig-
keit sieht.  

 

91 Gemäß der Verwaltungsvorschrift zur Herstellung von Planunterlagen für Bauleitpläne 
und Satzungen nach § 34 Absatz 4 und § 35 Absatz 6 des Baugesetzbuches (Planunter-
lagen VV) vom 16. April 2018 (ABl./18, [Nr. 17], S.389) ist die Planzeichenverordnung für 
Satzungen nach § 34 Absatz 4 BauGB nicht anzuwenden.  

Als Planunterlage dient eine Liegenschaftskarte. Auf der Plangrundlage ist der Stand der 
Liegenschaftskarte anzugeben.  

Plan- und 
Kartengrundlagen 

92 Es wird zusätzlich auf topographische Karten und Luftbilder aus dem Web-Dienst 
(www.geobasis-bb.de, © GeoBasis-DE / LGB, dl-de/by-2-0) der Landesvermessung und 
Geobasisinformation Brandenburg als Grundlage zurückgegriffen. 

 

93 

 

Abb. 4 Planzeichnung der Ergänzungssatzung auf einem Auszug der Liegenschaftskarte 

Planzeichnung  

94 Nachfolgend werden die Festsetzungen der Ergänzungssatzung und gegebenenfalls die 
zugehörige Abwägungsentscheidung erläutert. 
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3.2 Geltungsbereich 
95 Der räumliche Geltungsbereich umfasst im Wesentlichen die für die geplante Nutzung 

neu vorgesehenen Flächen. Einbezogen wird die Fläche für naturschutzrechtlich erfor-
derliche Maßnahmen zum Ausgleich.  

Wahl Geltungsbereich 

 

96 Das Plangebiet wird wie folgt begrenzt:  

 Im Norden durch Siedlungsflächen  
 im Westen durch Verkehrsflächen und anschließend Siedlungsflächen 
 im Süden und Osten durch landwirtschaftliche Nutzflächen 

jeweils in der Flur 1 der Gemarkung Limberg 

Abgrenzung 

 

97 Die Festsetzung des räumlichen Geltungsbereiches erfolgte weitgehend unter Beachtung 
bestehender Flurstücksgrenzen bzw. Grenzpunkte. Die östlichen Geltungsbereichs-
grenze wird durch einen Abstand von 45,0 m zum öffentlichen Straßengrundstück ge-
bildet.  

 

3.3 Verkehrsflächen / GFL Rechte 
98 Zu den Verkehrsflächen zählen insbesondere die privaten und öffentlichen Flächen für 

den fließenden und den ruhenden Verkehr. eine Festsetzung erfolgt auf der Grundlage 
des § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB. 

Rechtsgrundlage 

 

99 Die verkehrliche Erschließung des Baugebietes ist über die unmittelbar angrenzenden 
bestehenden Straßen gewährleistet.  

Eine Festsetzung ist nicht erforderlich.  

Festsetzung 
Straßenverkehrsflächen  

100 Im Straßenraum liegen Medien von Ver- und Entsorgungsbetrieben. Schutzabstände 
sind einzuhalten. Die Leitungen dürfen nicht mit baulichen Anlagen überbaut werden. Die 
Beanspruchung der Schutzabstände ist nur mit einer „leichten“ Flächenbefestigung, z. B. 
für eine Zufahrt ist nur in Abstimmung mit dem Leitungsträger zulässig. Hochbauliche An-
lagen sind nicht zulässig. Eine Bepflanzung mit tiefwurzelnden Pflanzen ist ebenfalls nur 
in Abstimmung mit dem Ver- und Entsorger vorzunehmen.  

GFL Rechte für Leitung 

101 Für das Plangebiet ist eine Trinkwasserleitung der LWG im Straßenraum der öffentlichen 
Straße Hinter den Gärten maßgeblich. Die Leitung situiert sich nach den vorliegenden 
Plänen im Nähbereich zur Grundstücksgrenze. Die Schutzabstände von beiderseits je-
weils 3,0 m liegen teilweise im Plangebiet.  

Für die Schutzabstände wird ein Leitungsrecht für die LWG zeichnerisch festgesetzt. 
Das Leitungsrecht umfasst alle Tätigkeiten und Leistungen, die mit dem Betrieb, der 
Wartung und Ausbau der Leitung in Verbindung stehen.  

 

3.4 Art der baulichen Nutzung  
Vorbemerkungen - Rechtsgrundlagen 

102 Die Art der baulichen Nutzung kann auf der Grundlage des § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB in 
Verbindung mit § 1 Abs. 2 BauNVO festgesetzt werden. Hinsichtlich der Art der bauli-
chen Nutzung gibt die Baunutzungsverordnung mit den §§ 1 bis 11 BauNVO zunächst 
die verschiedenen Baugebietskategorien vor. 

Rechtsgrundlagen 

103 Die Festsetzungen zur Art der Baulichen Nutzung ist nicht erforderlich. Die zulässigen 
Nutzungen ergeben sich durch die prägende Umgebung, welche als faktisches allgemei-
nes Wohngebiet zu bewerten ist. Im Zuge der Bauantragstellung sind alle Nutzungen zu-
lässig, die im Nutzungskatalog zum allgemeinen Wohngebiet (§ 4 BauGB) aufgeführt 
sind.  

allgemeines Wohngebiet 

keine Festsetzung 
notwendig 

104 Gebäude und / oder Räume für freie Berufe und solcher Gewerbetreibender, die ihren 
Beruf in ähnlicher Art ausüben (Freiberufler) sind gem. § 13 BauNVO in den Baugebieten 
nach den § 2 bis 9 BauNVO grundsätzlich zulässig. 

Gebäude und Räume für 
Freie Berufe 

105 In § 13a BauNVO finden sich klarstellende Aussagen zum Charakter von Ferienwohnun-
gen bzw. Ferienhäuser in verschiedenen Arten von Baugebieten.  

Ferienhäuser und -
wohnungen 
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106 Die Zulässigkeit von sonstigen Nebenanlagen und Einrichtungen in den verschiedenen 
Baugebietskategorien ist in § 14 Abs. 1 BauNVO geregelt. Sie sind, wenn die EGS keine 
Einschränkungen enthält, im Plangebiet auch ohne eine spezielle Festsetzung allgemein 
zulässig. 

sonstige Nebenanlagen 

107 Bestimmte Anlagen für die stadttechnische Ver- und Entsorgung können nach § 14 
Abs. 2 BauNVO im Plangebiet als Ausnahme zugelassen werden, ohne dass es einer 
speziellen Festsetzung hierfür bedarf. 

 

108 Die Gemeinde sieht kein Erfordernis, detailliertere Festsetzungen für die Räume für freie 
Berufe, Ferienhäuser und Ferienwohnungen sowie zu Zulässigkeit von sonstigen neben-
anlagen zu treffen. 

kein Regelungsbedarf 

109 Stellplätze und Garagen sind in allen Baugebieten nach Maßgabe des 
§ 12 Abs.1 BauNVO zulässig. Die Regelung schließt so genannte „Carports“ ein, da sie 
rechtlich Stellplätze sind. Die Gemeinde kann Flächen festsetzen, auf denen 
Nebenanlagen sowie Garagen und Stellplätze unzulässig sind.  

Stellplätze und Garagen 

3.5 Maß der Nutzung 
Vorbemerkungen 

110 Das Maß der baulichen Nutzung kann auf der Grundlage des § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB 
i. V. m. § 16 ff BauNVO festgesetzt werden.  

Rechtsgrundlagen 

 

111 Zur Bestimmung der von baulichen Anlagen überdeckten Fläche kann wahlweise die 
Größe der Grundfläche (GR) oder die Grundflächenzahl (GRZ) festgesetzt werden. 

Vorbemerkungen  

112 Über die von baulichen Anlagen überdeckte Fläche werden die natürlichen Bedingungen 
des Standortes als auch die städtebauliche Dichte beeinflusst. 

 

113 Ausgehend von der städtebaulichen Analyse der prägenden Umgebung, handelt es sich 
um ein faktisches allgemeines Wohngebiet. Die BauNVO gibt einen oberen Orientie-
rungswert von 0,4 an. Die Grundstücke in der Umgebung des Plangebiet weisen eine ge-
ringere GRZ von 02 – 0,3 auf. Im Flächennutzungsplan ist als Entwicklungsziel ein Klein-
siedlungsgebiet dargestellt. Für Kleinsiedlungsgebiete gibt die BauNVO einen Orientie-
rungswert von 0,2 an  

prägendes Umfeld 

Orientierungswert 
BauNVO 

114 Im vorliegenden Fall wird eine lockere Bebauung mit relativ großen Baugrundstücken 
und einem hohen Freiflächenanteil angestrebt. Im Zuge der Aufstellung der EGS ist auch 
die Bodenschutzklausel des BauGB zu beachten. Eingriffe sollen minimiert werden. Auf-
grund dessen, dass die Grundstücke sehr groß sind und aufgrund des vorhandenen 
Überbauungsgrades im Umfeld kommt die Gemeinde zu der Abwägungsentscheidung, 
dass eine GRZ von 0,2 ausreichend ist, um ein Wohnhaus mit den typischen Nebenanla-
gen errichten zu können.  

Auf diese Weise ist sichergestellt, dass sich die natürlichen Umweltbedingungen im Bau-
gebiet nicht erheblich verschlechtern. 

 

115 Die Festsetzung einer GR für die Hauptnutzung wird dagegen als nichterforderlich erach-
tet. Die Grundflächen der im Umfeld vorhandenen Hauptnutzungen ist relativ homogen.  

 

116 Als gesetzliche Ausnahme gem. § 19 Abs. 4 Satz 2 BauNVO dürfen die Grundflächen 
der in § 19 Abs. 4 Satz 1 aufgeführten Anlagen die festgesetzte zulässige Grundfläche 
bis zu den entsprechend definierten Obergrenzen ohne besondere Anforderungen über-
schreiten.  

gesetzliche 
Überschreitungs-
möglichkeiten  

117 Ebenfalls ohne besondere Voraussetzungen können von Satz 2 „nach oben“ oder „nach 
unten“ abweichende Bestimmungen hinsichtlich dieser Überschreitungsmöglichkeiten ge-
troffen werden. Grundlage ist § 19 Abs. 4 Satz 3 BauNVO.  

 

118 Unter Beachtung, dass die Grundstücke relativ groß sind, ergibt sich durch die Ausnut-
zung der Überschreitungsmöglichkeit ein relativ große zusätzliche Bebauungsmöglichkeit 
durch die in § 19 Abs. 4 BauNVO benannten Anlagen.  
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Im vorliegenden Fall sind mit Blick auf die Planungsziele und das Funktionieren des Bau-
gebietes, sowie der Sicherung von Freiräumen Regelungen vorgesehen, die die gesetzli-
chen Überschreitungsmöglichkeiten einschränken. Sie werden nur an Bedingungen ge-
bunden. Eine Überschreitungsmöglichkeit der festgesetzt GRZ um 25 % bewertet die 
Gemeinde als ausreichend.  

119 1. Die GRZ wird mit 0,2 festgesetzt. Innerhalb des Geltungsbereichs sind 
Überschreitungen der festgesetzten von baulichen Anlagen über-
deckte Fläche (hier die GRZ) durch in § 19 Abs. 4 Satz 1 aufgeführten 
Anlagen bis zu einer Höhe von maximal 25 % zulässig.  

Textfestsetzung 

120 Durch die Festsetzung, dass eine Überschreitung bis zu einer Kappungsgrenze von ma-
ximal 25 % der festgesetzten GRZ zulässig sein soll, wird gleichzeitig ausgeschlossen, 
dass weitere Überschreitungsmöglichkeiten nach § 19 Abs. 3 Satz 3 BauGB zugelassen 
werden können.  

 

121 Die Festsetzung zur dritten Dimension der baulichen Anlagen beeinflusst neben der städ-
tebaulichen Dichte vor allem das Orts- und Landschaftsbild. 

Höhenmaße 

122 Die Höhenmaße können gem. § 16 Abs. 3 Nr. 2 BauNVO wahlweise als Zahl der Vollge-
schosse oder als Höhe baulicher Anlagen bestimmt werden. 

 

123 Vorliegend ist eine Festsetzung nichterforderlich. Die zulässige Höhe der baulichen Anla-
gen ergibt sich durch das prägende Umfeld. 

keine Festsetzung 
notwendig 

3.6 Überbaubare Grundstücksflächen 
124 Die überbaubare Grundstücksfläche kann auf der Grundlage des § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB 

i. V. m. § 23 BauNVO festgesetzt werden. Mit der Bestimmung der überbaubaren Grund-
stücksfläche im Sinne von § 23 BauNVO wird festgelegt, an welcher Stelle des Bau-
grundstückes die Bauausführung zulässig bzw. nicht zulässig ist. 

Rechtsgrundlagen 

125 Auf diesem Weg wird nicht das Maß der Nutzung beeinflusst, sondern die räumliche Ab-
grenzung und Verteilung der Bebauung auf dem Baugrundstück.  

Die entsprechenden Regelungen beziehen sich allerdings nur auf die baulichen Hauptan-
lagen, nicht aber auf die zulässigen sonstigen Anlagen, soweit die Satzung gem. § 23 
Abs. 5 BauNVO keine abweichenden Bestimmungen enthält. 

 

126 Die BauNVO gibt abschließend vor, mit welchen Mitteln die überbaubare Grundstücksflä-
che festgelegt werden kann, nämlich durch das Bestimmen von Baulinien, Baugrenzen 
oder Bebauungstiefen. 

 

127 Im vorliegenden Fall wird angestrebt, die Bebauung auf einer möglichst geringen Fläche 
zu konzentrieren und damit Natur und Landschaft zu schonen. Gleichzeitig entstehen 
kurze Wege und der Erschließungsaufwand wird reduziert. Damit wird mit dem verfügba-
ren Bauland sparsam umgegangen, da zusätzliche Flächen für die geplante Nutzung 
nicht in Anspruch genommen werden müssen. 

Regelung für Garagen 
und Stellplätze und 
Nebengebäude 

128 Die rückwärtigen Grundstücksbereich sollen frei von Bebauung gehalten werden. Garten sichern 

129 Der Schutzstreifen der Trinkwasserleitung der LWG ist von einer Überbauung freizuhal-
ten. Die Überbauung mit einer Zufahrt / Einfahrt zum Grundstück ist aber zulässig.  

Leitung und Vorgarten 

130 Im vorliegenden Fall werden im erforderlichen Umfang Baugrenzen festgesetzt und ver-
masst. Innerhalb der Baugrenzen sollen alle hochbaulichen Anlagen (auch Nebenanla-
gen) sowie die Garagen und Stellplätze errichtet werden dürfen.  

Die vordere Baugrenze wird mit einem Abstand von 5,0 m zur Straßenbegrenzungs-
linie festgesetzt. Damit wird sichergestellt, dass ein ca. 5,0 m breiter Vorgarten ohne 
weitere Überbauungen entstehen kann. Die Anlage der Zufahrt bleibt zulässig. Die hin-
tere Baugrenze wird mit einem Abstand von 30,0 m zur Straßenbegrenzungslinie fest-
gesetzt. Die Bebauungstiefe des Grundstücks entspricht damit dem Maßstab der prägen-
den Umgebung von ca. 30,0 m.  

Baugrenzen 

131 Durch zusätzliche textliche Festsetzung wird gesichert, dass die Baugrenze auch für 
große Nebengebäude sowie Garagen und Stellplätze gilt. Ein kleineres Nebengebäude, 
z. B. Geräteschuppen bis zu einer Grundfläche von maximal 10m² darf auch außerhalb 
der Baugrenze errichtet werden.  
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132 2. Die Errichtung von Stellplätzen und Garagen ist nur innerhalb der fest-
gesetzten überbaubaren Grundstücksfläche (Baugrenze) zulässig. Die 
Errichtung von Nebenanlagen gemäß § 14 BauNVO mit einer Grundflä-
che größer als 10 m² ist nur innerhalb der festgesetzten überbaubaren 
Grundstücksfläche (Baugrenze) zulässig. Die Anlage einer Zufahrt 
zwischen der westlichen Baugrenze und der Straßenbegrenzungslinie 
ist zulässig.  

Textfestsetzung 

133 Durch die Festsetzung ist gesichert, dass sich die ortsbildprägenden baulichen Anlagen 
auf dem Grundstück konzentrieren. Der Gartenbereich werden von einer Überbauung 
freigehalten.  

 

3.6.1 Grünordnerische Festsetzungen 
Rechtsgrundlagen 

134 Das Erfordernis so genannte „grünordnerische“ Festsetzungen in die Satzung aufzuneh-
men, ergibt sich aus den Forderungen des § 1a Abs. 3 BauGB sowie den städtebauli-
chen bzw. den freiraumplanerischen Zielen der plangebenden Gemeinde. 

Rechtsgrundlagen 

135 Beim § 1a Abs. 3 BauGB geht es um die Berücksichtigung der Ergebnisse der Abarbei-
tung der Eingriffsregelung nach dem BNatSchG; also um Vermeidungs-, Minderungs- 
und Ausgleichsmaßnahmen, die herausgearbeitet wurden.  

Umweltprüfung 
Umweltbericht 

136 Die Umweltbelange sind, wie andere Belange auch, Gegenstand der städtebaulichen Ab-
wägung gem. § 1 Abs. 7 BauGB. Die entsprechenden Festsetzungsmöglichkeiten sind 
demnach auf städtebaulich begründete und bodenrechtsbezogene Maßnahmen be-
grenzt.  

Über die in § 9 Abs. BauGB abschließend vorgegebenen Inhalte hinaus besteht für die 
plangebende Gemeinde kein Festsetzungsfindungsrecht.  

Ergebnis der Abwägung 

137 Zur Gestaltung des Ortrandes gegenüber der freien Landschaft soll ein 5 m breiter Strei-
fen mit einer 3-reihigen Gehölzpflanzung angelegt werden. Die Pflanzdichte beträgt ein 
Stück Gehölz pro m² Pflanzfläche. Die Maßnahmenfläche wird zeichnerisch nach § 9 
Abs. 1 Nr. 25b BauGB festgesetzt.  

Gehölzpflanzung 

multifunktional 

138 Damit die Maßnahme ihre Funktion dauerhaft erfüllen kann und Beeinträchtigung durch 
die angrenzenden Wohngrundstücke minimiert werden, ist die Anpflanzung nicht Be-
standteil des Baulands, bzw. des Baugrundstücks und darf nicht eingezäunt werden. Sie 
muss außerhalb des Baugrundstücks liegen. Eine temporäre Einfriedung mit einem Wild-
schutzzaun ist zulässig.  

Keine Einzäunung der 
Gehölzpflanzung 

139 Um eine Strukturierung der Gehölzpflanzung zu erreichen sind zusätzliche Bäume inner-
halb der Gehölzpflanzung anzupflanzen. Insgesamt sind 9 Bäume innerhalb der Maß-
nahmenfläche anzupflanzen. Ausgehend davon, dass das Plangebiet in 3 Grundstücke 
geteilt werden könnte, sind pro Baugrundstück 3 St. Bäume zu pflanzen. 

In der Planzeichnung werden die Standorte festgesetzte. Von den Standorten kann in-
nerhalb der Maßnahmenfläche um maximal 3,0 m abgewichen werden.  

Baumpflanzungen 

140 3. Innerhalb der festgesetzten Fläche zur Anpflanzung von Bäumen und 
Sträuchern ist eine mit Bäumen überschirmte freiwachsende zusam-
menhängende 3-reihige Gehölzfläche anzulegen. Die Pflanzdichte be-
trägt 1 Gehölz je m² Pflanzfläche.  
 Zusätzlich sind 9 Bäume innerhalb der Pflanzfläche anzupflan-
zen. Von den in der Planzeichnung angegebenen Standorten darf um 
ca. 3 m abgewichen werden.  
 Die festgesetzte Fläche zur Anpflanzung von Bäumen und Sträu-
chern darf nicht dauerhaft eingezäunt werden, es ist nur ein temporä-
rer Wildschutzzaun zulässig. 

Textfestsetzung 
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141 Die Gemeinde möchte weiterhin eine Mindestbegrünung und Einbindung des Baugebie-
tes in das Straßenbild sicherstellen. Die Gemeinde sieht es als ausreichend an, wenn 
pro Baugrundstück 1 straßenbegleitende Bäume gepflanzt werden. Straßenbegleitend 
meint, dass ein Baum im Vorgartenbereich einzuplanen ist. Zur Beachtung des Schutz-
bereiches der Trinkwasserleitung ist eine Abstimmung mit der LWG vorzunehmen. 
Pflanzmaßnahmen am Rand des Schutzbereiches, auch von Bäumen, sind nicht grund-
sätzlich problematisch. Zwischen Schutzbereich und Baugrenze ist ein Freibereich von 
2,0 m vorhanden, in welchem der Baum angepflanzt werden kann.  

Straßenbäume 

142 4. Zwischen der Straßenbegrenzungslinie der öffentlichen Straßenver-
kehrsfläche "Hinter den Gärten" und der westlichen Baugrenze ist auf 
den nicht überbauten Baugrundstücksflächen ein Straßenbaum anzu-
pflanzen. 

Textfestsetzung 

143 Die Maßnahme der mit Bäumen überschrimten Gehölzpflanzung mindert die Eingriffe in 
das Landschaftsbild und dient dem Ausgleich für die Bodenbeanspruchung. Die Sicht-
barkeit der baulichen Anlagen wird gemindert. Durch die Anpflanzung wird auch der Ero-
sion durch Wind entgegengewirkt. 

 

144 Durch die Verwendung von heimischen Gehölzarten wird ein Beitrag zur Artenvielfalt ge-
leistet. Die Gehölze dienen gleichzeitig als Lebensraum für Tiere. Die Pflanzliste ist im 
Anhang der Begründung zu finden.  

Pflanzliste 

145 5. Für die festgesetzten Pflanzmaßnahmen sind die in der Pflanzliste auf-
geführten Arten zu verwenden. 

Textfestsetzung 

3.7 Bauordnungsrechtliche Festsetzungen 
146 Die nachfolgenden bauordnungsrechtlichen Festsetzungen werden als örtliche Bauvor-

schriften auf der Grundlage des § 9 Abs. 4 BauGB i. V. m. § 87 Abs. 9 Nr. 1 BbgBO in die 
EGS übernommen.  

 

147 Die Fahrbahn der öffentlichen Straße ist relativ schmal. Die Gemeinde möchte durch 
eine Festsetzung sicherstellen, dass auf das Grundstück fahrende Fahrzeuge nicht auf 
der Fahrbahn abgestellt werden und die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs gefähr-
den, um beispielsweise das Tor zum Grundstück zu öffnen.  

 

148 Um das Planungsziel sicherzustellen ist es erforderlich, dass die Einfriedung mit dem Tor 
im Bereich der Zufahrt um mindestens 5,0 m zurückgesetzt wird. Die Grundstückszufahr-
ten in der prägenden Umgebung sind überwiegend ebenfalls so gestaltet.  

 

149 6. Toreinfahrten zum Grundstück sind zurückgesetzt von der öffentlichen 
Straßenverkehrsflächen in einem Abstand von mindestens 5,0 m zu 
errichten.  

Textfestsetzung 

4 Sonstige Planinhalte 
150 Die Festsetzungen der Satzung werden durch nachrichtliche Übernahmen gemäß § 9 

Abs. 6 BauGB und / oder Kennzeichnungen nach § 9 Abs. 5 BauGB ergänzt. 
 

Nachrichtliche Übernahmen 

151 Nachrichtliche Übernahmen sind verbindliche Ergebnisse oder Festsetzungen aus ande-
ren Planungsverfahren. 

 

152 Nachrichtliche Übernahmen sind nicht erforderlich  

Kennzeichnungen 

153 Kennzeichnungen weisen auf spezifische Einwirkungen aus dem Untergrund oder aus 
der Nachbarschaft hin, die die bauliche Nutzung beeinflussen können. Sie besitzen kei-
nen rechtsverbindlichen Charakter. 

 

154 Kennzeichnungen sind nicht erforderlich.  
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Vermerke/ Hinweise  

155 Die Hinweise bzw. Vermerke verweisen auf wichtige Randbedingungen, die vor allem bei 
der Bauplanung zu beachten sind. Sie können niemals vollständig sein und entbinden 
den Planer nicht von der Pflicht, bei der Bauplanung die einschlägigen Vorschriften zu 
ermitteln und zu beachten. 

 

156 Um im Rahmen der Realisierung der bauplanungsrechtlich zulässigen Vorhaben Ver-
stöße gegen die Zugriffsverbote des § 44 BNatSchG abzuwenden sind zum gegebenen 
Zeitpunkt u. U. Maßnahmen zum Schutz von betroffenen Arten erforderlich. Folgender 
Hinweis wird in die Planzeichnung übernommen. 

Artenschutz 

157 7. Realisierungen von Vorhaben sind nur zulässig, wenn sichergestellt 
ist, dass Arten, die unter die Zugriffsverbote des § 44 BNatSchG fal-
len, nicht beeinträchtigt werden. 

Hinweis 
Artenschutz 

158 Neben der eigentlichen Baumaßnahme, fallen auch Maßnahmen zur Bauvorbereitung 
(wie die Baufeldfreimachung, Gehölzbeseitigungen o. ä.) darunter. 

 

159 Seit einigen Jahren greift der Trend „Schottergarten“ um sich: Gartenbesitzerinnen und 
Gartenbesitzer setzen auf Schotter statt auf Pflanzen. Die Gründe dafür sind sehr unter-
schiedlich: Einige streben damit eine Minimierung der Pflege an, einige schätzen die re-
duzierte Erscheinung und Ästhetik, vielen fehlt einfach die Zeit oder eine Gestaltungs-
idee, in manchen Fällen sind die Menschen körperlich nicht mehr in der Lage, sich um 
einen Garten zu kümmern. 

Schottergärten verhindert

160 Ein Kies- oder Schottergarten ist keineswegs besonders pflegeleicht. Die Kiesel setzen 
sich mit der Zeit mit Moos zu. Blätter und Äste sammeln sich an. Der Schotter muss von 
diesem Unrat befreit werden, damit er nicht dreckig und ungepflegt erscheint. 

Im Sommer erhitzen sich die Steine. Die hohen Temperaturen tragen dazu bei, dass der 
vorkommenden Pflanzenbewuchs vertrocknet.  

 

161 Diese Gärten bieten den meisten Tieren und Pflanzen weder Nahrung noch Lebensraum 
und sind damit nicht ökologisch wertvoll. Durch den Aufbau der Schottergärten (Schotter 
über Vlies) wird ein Bewuchs von vorn herein nahezu unmöglich gemacht.  

 

162 Aus ökologischen Gründen möchte der Plangeber sicherstellen, dass so genannte 
Schottergärten nicht errichtet werden können. Die Freiflächen sollen gärtnerisch angelegt 
werden. Auf Eingriffe in die belebten Bodenschichten soll verzichtet werden.  

 

163 In der Brandenburgischen Bauordnung ist bereits durch § 8 Abs. 1 BbgBO rechtlich fest-
geschrieben, dass  

„Die nicht mit Gebäuden oder vergleichbaren baulichen Anlagen überbauten Flächen der 
bebauten Grundstücke sind wasseraufnahmefähig zu belassen oder herzustellen und zu 
begrünen oder zu bepflanzen, soweit dem nicht die Erfordernisse einer anderen zulässi-
gen Verwendung der Flächen entgegenstehen.“  

 

164 Mit der Festsetzung möchte die Gemeinde verdeutlichen, dass diese gesetzliche Rege-
lung unbedingt umzusetzen ist. Gemäß der geltenden Rechtsprechung gelten Schotter-
gärten nicht als Grünfläche 

 

165 8. Auf die geltenden gesetzlichen Regelungen zur Freiflächengestaltung 
der nicht überbauten Flächen der bebauten Grundstücke gemäß § 8 
Abs. 1 BbgBO wird hingewiesen. 

Hinweis 
Schottergärten 
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5 Anhang 
5.1 Eingriffsregelung 

166 Aus dem BauGB ergibt sich, dass im Zuge der Erstellung der EGS die Eingriffsregelung 
für die in § 1 Absatz 6 Nummer 7 Buchstabe a bezeichneten Bestandteilen und des 
Landschaftsbildes abzuarbeiten ist.  

 

167 Für folgende Schutzgüter sind die Eingriffe zu prognostizieren und ggf. Maßnahmen zu 
Minderung und Vermeidung sowie zum Ausgleich zu ermitteln: 

 Tieren und Pflanzen;  
 Boden und Fläche;  
 Wasser;  
 Luft und Klima;  
 Landschaftsbild;  
 Biologische Vielfalt und 
 Wirkungsgefüge zwischen den Schutzgütern.  

Bestandteile  
§ 1 Abs. 6 Nr. 7a BauGB

168 Das Plangebiet liegt in der naturräumlichen Region der Niederlausitz im Lausitzer Be-
cken und Heideland.  

Naturräumliche 
Gliederung  

Schutzgut Boden 

169 Der Begriff „Fläche“ ist im Sinne von „Flächenverbrauch“ bzw. „Flächeninanspruch-
nahme“ zu verstehen. In diesem Sinn ist der Geltungsbereich als Ganzes als Bestands-
fläche zu verstehen.  

Als Informationsquelle dient das Geoportal des Landesamtes für Bergbau, Geologie und 
Rohstoffe Brandenburg. 

Bei den im Plangebiet vorgefundenen Bodenarten handelt es sich vorwiegend um san-
dige Substrate welche der Substrathauptgruppe: Böden aus glazialen Sedimenten ein-
schließlich ihrer periglaziären Überprägungen zu zuordnen ist.  

Die Vernässungsverhältnisse werden mit - überwiegend starker und verbreitet mäßiger 
Stauwassereinfluss- angegeben.  

Bestand  
Schutzgut Boden Flächen

170 Nach der Karte „Bodenarten – Oberbodenarten Landwirtschaft“, handelt es sich bei den 
vorgefundenen Böden im Plangebiet um folgende Oberbodenarten:  

 Su2 – schwach schluffiger Sand und  
 Ss(mSfs) – feinsandiger Mittelsand.  

Die Verdichtungsempfindlichkeit ist nach dem Geoportal als - vorherrschend sehr gering, 
gering verbreitet, mittel - angegeben. 

Für den Oberboden besteht eine Erosionsgefährdungen durch Wind. Die Gefährdung 
wird als „mittel“ bewertet.  

 

171 Die Bodenzahl lieg bei überwiegend > 50 und verbreitet bei 30 – 50. Damit handelt es 
sich um für die Region fruchtbare Böden. Die durchschnittliche Bodenzahl liegt im Land-
kreis bei ca. 27 Bodenpunkten. 

Ertragspotential 

172 Aufgrund der Bodenart ist das Rückhaltevermögen mit sehr gering zu bewerten. Nach 
der Karte „Boden-Physik – Kennwerte Wasserbewegung (kf) wird für den Boden die 
Durchlässigkeit wassergesättigter Böden (1m) und (2m) als sehr hoch bewertet.  

Rückhaltevermögen 
Durchlässigkeit 

173 Eine besondere Schutzwürdigkeit der Böden ist nicht vorhanden. Eine besondere Emp-
findlichkeit gegenüber Veränderungen ist ebenfalls nicht erkennbar. Der Boden über-
nimmt für hier keine besondere z.B. archivierende Funktion. Die vorgefundenen Böden 
sind in Brandenburg typisch und weit verbreitet.  

Für die Landwirtschaft hat der Boden eine hohe Bedeutung. Es handelt sich, im Ver-
gleich zum durchschnittlichen Ertragspotential, um die fruchtbareren Böden im Gemein-
degebiet. 

Aufgrund der Lage am Ortsrand ist der Oberboden durch Winderosion gefährdet. Auf-
grund der Durchlässigkeit ist der Boden gefährdet für den Stoffeintrag.  

Bewertung 
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174 Die Planung schafft die Voraussetzungen dafür, dass der Standort für die vorgesehene 
Nutzung vollständig zur Verfügung gestellt werden kann. Die Bestandsnutzung geht ver-
loren. Die Außenbereichsfläche wird als Ganzes Teil der Siedlungsfläche der Ortslage.  

Auswirkungen auf die Bodenfunktionen entstehen vor allem durch die Befestigung / Ver-
siegelung von Flächen. Dadurch werden alle Bodenfunktionen dauerhaft betroffen.  

Durch Minderungsmaßnahmen und Begrenzung der Versiegelung können die Auswir-
kungen deutlich verringert werden. 

Auswirkungen 

175 Die Auswirkungen sind als erheblich zu bewerten. Ein Ausgleich ist erforderlich. Der Aus-
gleich erfolgt in Form einer multifunktionalen Maßnahme. Durch die Anpflanzung einer 
mit Bäumen überschrimten Gehölzpflanzung gehen Verbesserungen aller Bodenfunktio-
nen einher. Der Winderosion wird entgegengewirkt. Die Maßnahme dient zusätzlich dem 
Schutzgut Tiere und Pflanzen und der Biologischen Vielfalt sowie dem Landschaftsbild. 
Auf das Schutzgut Wasser wirkt sich die Maßnahme ebenfalls positiv aus.  

Mit Umsetzung der Ausgleichsmaßnahme verbleiben keine Defizite, die negativen Aus-
wirkungen sind ausgeglichen.  

 

Schutzgut Tiere und Pflanzen / Biologische Vielfalt 

176 Die Fläche des Plangebiet wird intensiv landwirtschaftlich genutzt. Es handelt sich voll-
ständig um Intensivacker. Besondere Strukturelemente wie Gehölze oder Bäume sind 
nicht vorhanden. Die Fläche ist durch die Anwesenheit des Menschen vorbelastet. Es 
sind nur für den Siedlungsraum typische Tierarten im Plangebiet und dem Umfeld anzu-
treffen.  

Geschützte Biotope und geschützte und besonders geschützte Arten sind mit großer 
Wahrscheinlichkeit nicht vorhanden.  

Gemessen an den im Umfeld vorhandenen Strukturen weist der Bereich eine deutlich 
geringere Vielfalt an Lebensräumen und damit an Arten auf. Besonderheiten sind nicht 
erkennbar. 

Vorbelastungen ergeben sich durch permanente Beeinflussung durch den Menschen 
und die karge Naturausstattung.  

Für die biologische Vielfalt ist der Standort von geringer Bedeutung. 

Bestand  
Schutzgut Tiere und 
Pflanzen / Biologische 
Vielfalt 

177 Für das Schutzgut Tiere und Pflanzen sowie für die biologische Vielfalt ist das Plangebiet 
von geringer Bedeutung.  

Bewertung 

178 Mit einer Bebauung der Flächen geht kein Verlust von Lebensraum einher. Betroffen ist 
nur das Biotop Intensivacker.  

Die Freiflächen der entstehenden Wohngrundstücke werden gärtnerisch genutzt, sodass 
neuer kleinteiliger Lebensraum entsteht, der sich positiv auf das Schutzgut Tiere und 
Pflanzen auswirken kann. 

Auswirkungen 

179 Die Auswirkungen sind unerheblich.  

Schutzgut Wasser 

180 Oberflächengewässer sind im Plangebiet nicht vorhanden.  

Der Grundwasserstand ist vorherrschend niedrig. Die Ableitung der anfallenden Nieder-
schläge und die Zuleitung dieser zum Grundwasser werden durch die Bodeneigenschaf-
ten begünstigt. Die vorhandenen Bodeneigenschaften können, aufgrund der geringen Fil-
terfunktion einen Eintrag von Schadstoffen begünstigen. 

Bestand  
Schutzgut Wasser 

181 Das Schutzgut Boden ist von geringer Bedeutung Bedeutung 

182 Auswirkungen entstehen vor allem durch Bodenbefestigungen und Versiegelungen von 
Flächen. Auf weniger Bodenfläche ist das gleiche anfallende Niederschlagswasser zur 
Versickerung zu bringen.  

Auswirkungen auf das Grundwasser sind allerdings nicht zu erwarten, wenn das anfal-
lende Niederschlagswasser weiterhin vollständig auf den Grundstücken versickert wird. 
Die vorhandenen Bodeneigenschaften sprechen dafür, dass eine Versickerung des an-
fallenden Niederschlagswasser weiterhin möglich sein wird, auch wenn, unter Beachtung 
der Überschreitungsmöglichkeit ca. 25 % weniger Fläche zur Verfügung steht.  

Auswirkungen 
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183 Die Auswirkungen sind unerheblich.  

Schutzgut Luft und Klima  

184 Das Klima weist keine Besonderheiten im Plangebiet auf. Es herrscht stärker kontinental 
beeinflusstes ostdeutsches Binnenklima mit hohen jahreszeitlichen Temperaturschwan-
kungen und geringen Niederschlägen. 

Im Plangebiet sind keine Nutzungen vorhanden, die Auswirkungen auf die Luftqualität 
haben.  

Klimatische und lufthygienische Belastungsräume sind im Umfeld des Plangebietes nicht 
vorhanden. 

Bestand  
Schutzgut Luft Klima  

185 Das Plangebiet ist für das Schutzgut von geringer Bedeutung. Bedeutung 

186 Die zu erwartenden Auswirkungen des Klimawandels können auch den Standort treffen.  

Hierbei geht es um stärkere Niederschlagsereignisse, die bei der Konzeption der Entwäs-
serungssysteme zu beachten sind, auf der anderen Seite um größere Trockenheit und
speziell auch um stärkere Stürme, die auch bauliche Anlagen betreffen können.  

Es werden künftig keine Nutzungen zugelassen, die die Luftqualität merklich beeinflus-
sen werden. Aufgrund der Minimierung der Versiegelung im Plangebiet und aufgrund der 
Größe des Plangebietes kommt es auch nicht zu klimatischen Veränderungen.  

Auswirkungen 

187 Die Auswirkungen sind unerheblich.  

Schutzgut Landschaft 

188 Das Plangebiet liegt am östlichen Ortsrand 

Im Bereich des Plangebietes sind bisher keine linienhaften oder anderen strukturieren-
den Vegetationsstrukturen vorhanden.  

Es besteht eine Erlebbarkeit der Landschaft in Richtung der östlichen Waldränder. Die 
Topografie ist leicht geschwungen. Vom Plangebiet fällt das Gelände seicht in Richtung 
Wald ab.  

Insgesamt betrachtet ist das Schutzgut Landschaft aber von geringer - mittlerer Bedeu-
tung. 

Bestand  
Schutzgut Landschaft 

189 Auswirkungen ergeben sich durch die in die Landschaft wirkende Bebauung. Durch die
ortstypische Bebauung auf das Niveau der vorhandenen Ortsstruktur können diese Aus-
wirkungen aber begrenzt werden. Zur Minderung der Auswirkungen auf das Landschafts-
bild sieht die EGS die Anpflanzung von Straßenbäumen vor. Weiterhin erfolgt eine Ab-
pflanzung gegenüber der freien Landschaft.  

Auswirkungen 

190 Insgesamt kommt es zu keinen erheblich negativen Auswirkungen auf das Schutzgut.  

Wechselwirkungen 

191 Im vorliegenden Fall sind spezielle und komplexe Wechselwirkungen, die über die nor-
male Interaktion hinausgehen, im Plangebiet nicht erkennbar.  

Die Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern sind im vorliegenden Fall deshalb 
nur von geringer Bedeutung für die Umwelt. 

Bestand  
Wirkungsgefüge 

192 Erhebliche Auswirkungen auf die Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern sind 
durch die Planung nicht zu erwarten. 

 

Habitatschutz 

193 Die Erhaltungsziele und der Schutzzweck von Gebieten von gemeinschaftlicher Bedeu-
tung und von europäischen Vogelschutzgebieten im Sinne des BNatSchG, werden nicht 
beeinträchtigt. Der Geltungsbereich liegt außerhalb von Schutzgebietsausweisungen.  

 

Artenschutz 

194 Eine Planung, dessen Umsetzung wegen eines Verstoßes gegen die artenschutzrechtli-
chen Verbote (Zugriffsverbote) scheitern muss, ist nicht umsetzbar. 

 

195 Die Verbote des § 44 BNatSchG wenden sich an die konkreten Bauvorhaben, erst auf 
dieser Ebene können sie deshalb abschließend beurteilt und gelöst werden. 
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196 Es geht im Rahmen der Planung allerdings darum vorausschauend zumindest zu prüfen, 
ob unüberwindbare artenschutzrechtliche Hindernisse der Planumsetzung entgegenste-
hen und ob ein Verstoß die Durchführung der Planung generell infrage stellt.  

Ein solcher Plan wäre unzulässig bzw. unwirksam, weil er nicht umgesetzt werden kann. 

 

197 Im Plangebiet sind gegenwärtig keine spezifischen Biotope und Randbedingungen vor-
handen, die das Vorkommen von relevanten Arten begründen lassen.  

Da eine Planung auch in der Zukunft Gültigkeit hat, kann das potenzielle Vorkommen 
von relevanten Arten für die Zukunft nicht ausgeschlossen werden. Denkbar sind boden-
brütende Vogelarten. 

Relevanzprüfung 

198 Durch geeignete Maßnahmen können Verbotstatbestände abgewendet werden.  

Die wichtigste Vermeidungsmaßnahme, um bei der Vorhabenrealisierung nicht in Konflikt 
mit den Verbotstatbeständen des § 44 BNatSchG zu geraten, ist die sogenannte „Bau-
zeitenregelung“ in Kombination mit einer (in Bezug auf die Realisierung) zeitnahen Erfas-
sung des Bestandes und Baubetreuung. Mit deren Anwendung lassen sich insbesondere 
Verstöße gegen das Störungs- und Tötungsverbot wirkungsvoll vermeiden. 

Maßnahmen zum 
Artenschutz 

Bauzeitenregelung  

199 Dabei geht es um die Beschränkung von Eingriffen (wie z. B. die Baufeldfreimachung 
Abrissarbeiten, Baumfällarbeiten, …) in die Zeiten, in denen die sensiblen Arten nicht 
brüten, ihre Jungen aufziehen oder Eier ablegen. Die entsprechenden Zeiten sind artspe-
zifisch.  

 

200 Eine generelle absolut verbindliche Bauzeitenregelung ist aber nicht erforderlich.  

Wenn durch ein konkretes Vorhaben nachweislich z. B. keine Arten betroffen sind, darf 
natürlich zu jeder Zeit gebaut werden.  

Eine strikt festgesetzte Bauzeitenregelung wäre dann nicht erforderlich. Sie würde die 
Baufreiheit im Übermaß beeinträchtigen.  

Das gilt aber nicht für Eingriffe in den Gehölzbestand. In diesem Fall wären dann die ein-
schlägigen Verbote des BNatSchG maßgeblich. 

 

201 Eine Vermeidung der Anwendung der Bauzeitenregelung ist also durch eine, im Bezug 
zur Vorhabenrealisierung, zeitnahe Kontrolle und Bestandsüberprüfung z. B. im Rahmen 
einer sogenannten „ökologischen Baubegleitung“ möglich. 

Insbesondere zur Sicherstellung, dass Verstöße gegen die Zugriffsverbote des § 44 
BNatSchG durch das konkrete Vorhaben ausgeschlossen werden können, ist über die 
gesamte Realisierungszeit eine entsprechende Baubetreuung erforderlich.  

Konkret ist eine obligatorische Überprüfung von Höhlenbäumen, Gebäuden u. a. potenzi-
ellen Brutplätzen, die in Anspruch genommen werden, erforderlich.  

Ökologische 
Baubegleitung 

202 Die genannten Maßnahmen sind geeignet und wahrscheinlich ausreichend damit einer 
Betroffenheit der relevanten Arten ausgeschlossen werden kann.  

Sollten die Bauzeitenregelung und ökologische Baubegleitung nicht ausreichen, so kön-
nen immer noch CEF-Maßnahmen umgesetzt werden (Anbringen von Nisthilfen, Umsie-
deln der Reptilien …)   

 

Maßnahmen zur Vermeidung, zur Minderung und zum Ausgleich 

203 Grundsätzlich lassen sich durch entsprechende Maßnahmen erhebliche Beeinträchtigun-
gen für alle Schutzgüter vermeiden, mindern bzw. vollständig ausgleichen.  

Bei der Einschätzung der Erheblichkeit der verbleibenden Beeinträchtigungen für die 
Schutzgüter sind die Möglichkeiten für Vermeidungs- bzw. Minderungsmaßnahmen be-
reits berücksichtigt. 

 

204 Ohne das Realisieren von Ausgleichs- Kompensations- und Ersatzmaßnahmen würden 
Beeinträchtigungen verbleiben. Erhebliche Auswirkungen sind bei der vorliegenden Pla-
nung nur für das Schutzgut Boden prognostizierbar. 

 

205 Zur Bilanzierung dieser Eingriffe werden die „Hinweise zum Vollzug der Eingriffsregelung 
(HVE)“ mit Stand vom April 2009 herangezogen.  

Die HVE sieht folgende Maßnahmen zum Ausgleich von Bodenversiegelungen vor: 

 Entsiegelungsmaßnahmen im Verhältnis 1 . 1

HVE Ausgleichs 
Bodenversiegelung 
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 Anlage einer Gehölzpflanzung (min. dreireihig/5 m breit) im Verhältnis 2 : 1 
 Anpflanzung von Solitärbäumen 1 St pro 50 m² Versiegelung (nicht nach 

HVE) 

206 Folgende Eingriffe in den Boden sind zu erwarten. 

Plangebietsgröße: ca. 2980 m² (aufgerundet auf den nächsten 10er) ohne Maßnahmen-
fläche 

GRZ: 0,2 

resultierende Überbauung: ca. 600 m² (aufgerundet auf den nächsten 10er) 

Maßnahmenfläche für Gehölzpflanzung: 370 m² -> Ausgleich für 185 m² 

Anzahl zu Pflanzender Bäume in der Maßnahmenfläche: 9 -> Ausgleich für 450 

Anzahl Hausbäume: 3 -> Ausgleich für 150 

Bilanzierung  

207 Mit den festgesetzten Maßnahmen ist der Ausgleich für die negativen Eingriffe in den Bo-
den realisierbar. Es erfolgt eine leichte Überkompensation. Die Gemeinde bewertet das, 
unter Berücksichtigung, dass für die Gemeinde sehr fruchtbare Böden beansprucht wer-
den, als zumutbar.  

 

5.2 Bilanzen 
5.2.1 Bilanz Flächennutzung 

208 Nachfolgend zeigt sich für die aktuelle Planungskonzeption folgende Flächenbilanz.  

Flächenkategorie 

Bestand Planung Bilanz 

Fläche 
(m²) 

Anteil *
Fläche 
(m²) 

Anteil *
Fläche 
(m²) 

Landwirtschaftsfläche 3350 100 % 0  -3350 

Ergänzungsfläche   2980 89 % +2980 

Ausgleichsmaßnahmenfläche   370 11 % +370 

Summe 3350 100% 3350 100% 0 

Hinweis: * Anteil an Fläche Geltungsbereich 

5.2.2 Bilanz Grundflächen 
209 In der nachfolgenden Tabelle sind  die bestehende und die geplante maximal zulässige 

Überbauung der Grundstücksfläche gegenübergestellt. Aufgeführt sind jeweils die 
Grundflächen im Sinne von § 19 Abs. 2 BauNVO (gerundet in m²) sowie der sich erge-
bende Überbauungsgrad. 

 

Flächenkategorie 

Bestand Planung Bilanz 

über-
baute 
Fläche 
(ha) 

Über-
bau-
ungs-
grad **

über-
baute 
Fläche 
(ha) 

Über-
bau-
ungs-
grad **

über-
baute 
Fläche 
(ha) 

Landwirtschaftsfläche 0 0    

Ergänzungsfläche   600 0,2 +600 

Ausgleichsmaßnahmenfläche   0  0 

Summe 0 0 600 0,2 +600 
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5.2.3 Pflanzenliste 
210 Solitärbäume   

 Deutscher Name  Botanischer Name Solitärbäume 

 Schwarzerle Alnus glutinosa  

 Esche Fraxinus exelsior  

 Stieleiche Quercus robur  

 Winterlinde Tilia cordata  

 Falterulme Ulmus laevis  

 Rotbuche Fagus sylvatica  

 Vogelkirsche Prunus avium  

 Baumweide Salix alba  

211 Feldahorn Acer campestre  Bäume 

 Birke Betula pendula  

 Sal-weide Salix caprea  

 Grauweide Salix cineria  

 Gem. Eberesche Sorbus aucuparia  

 Elsbeere Sorbus torminalis  

 Spitzahorn Acer platanoides  

 Hainbuche Carpinus betulus  

 Ohr-Weide Salix aurita  

 Bruchweide Salix fragilis  

 Meldbeere Sorbus aria  

 Feldulme Ulmus carpinifolia  

212 Weißer Hartriegel Cornus alba Große Sträucher 

 Roter Hartriegel Cornus sanguinea  

 Eingriffliger Weißdorn Crataegus monogyna  

 Faulbaum Frangula alnus  

 Schlehe  Prunus spinosa  

 Rote Johannisbeere Ribes rubrum  

 Wolliger Schneeball Viburnum lantana  

 Kornelkirsche Cornbus mas  

 Strauchhasel Corylus avellana  

 Pfaffenhütchen Euonymus europaeus  

 Liguster Ligustrum vulgare  

 Kreuzdorn Rhamnus catharticus  

 Schwarze Johannesbeere Ribes nigra  

 Gem. Schneeball  Viburum opulus  

213 Felsenbirne Amelanchier lamarckii kleine und mittelgroße  

 Hundsrose Rosa canina Sträucher 

 Brombeere Rubus fruticosus  

 Himbeere Rubus idaeus  

 Gem. Heckenkirsche Lonicera xylosteum  

 Büschelrose Rosa multiflora  

 Ackerbrombeere Rubus caesius  

 Niedrige Pur-Pur Weide Salix purpurea Nana  
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5.3 Rechtsgrundlagen 
BauGB Baugesetzbuch in der Fassung 

der Bekanntmachung vom 3. No-
vember 2017 (BGBl. I S. 3634) 

zuletzt geändert durch Artikel 3 
des Gesetzes vom 12. Juli 2023 
(BGBl. 2023 I Nr. 184) 

BauNVO Baunutzungsverordnung in der 
Fassung der Bekanntmachung 
vom 21. November 2017 (BGBl. I 
S. 3786) 

die zuletzt durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 3. Juli 2023 
(BGBl. 2023 I Nr. 176) geändert 
worden ist 

PlanZV Verordnung über die Ausarbei-
tung der Bauleitpläne und die 
Darstellung des Planinhalts 
(Planzeichenverordnung 1990) 
vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 
1991 I S. 58),  

zuletzt geändert durch Artikel 3 
des Gesetzes vom 14. Juni 2021 
(BGBl. I S. 1802) (Nr. 33) 

BNatSchG Bundesnaturschutzgesetz vom 
29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542)  

zuletzt geändert durch Artikel 3 
des Gesetzes vom 8. Dezember 
2022  

WHG Gesetz zur Ordnung des Was-
serhaushalts - Wasserhaushalts-
gesetz, vom 31. Juli 2009 (BGBI. 
I S. 2585 ff.),  

zuletzt geändert durch Artikel 1 
des Gesetzes vom 4. Januar 
2023 (BGBl. 2023 I Nr. 5) 

UVPG Gesetz über die Umweltverträg-
lichkeitsprüfung in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 18. 
März 2021 (BGBl. I S. 540) 

zuletzt geändert durch Artikel 4 
des Gesetzes vom 4. Januar 
2023 (BGBl. 2023 I Nr. 6)  

BbgBO Brandenburgische Bauordnung 
(BbgBO) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 15. Novem-
ber 2018 (GVBl.I/18, [Nr. 39]) 

zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 9. Februar 2021 (GVBl.I/21, 
[Nr. 5]) 

BbgNatschAG Brandenburgisches Ausfüh-
rungsgesetz zum Bundesnatur-
schutzgesetz (BbgNatSchAG) 
vom 21. Januar 2013 (GVBl.I/13, 
[Nr. 3], S., ber. GVBl.I/13 [Nr. 
21])  

zuletzt geändert durch Artikel 1 
des Gesetzes vom 25. Septem-
ber 2020 (GVBl.I/20, [Nr. 28]) 

BbgWG Brandenburgisches Wasserge-
setz (BbgWG) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 2. 
März 2012 (GVBl.I/12, [Nr. 20]) 

zuletzt geändert durch Artikel 1 
des Gesetzes vom 4. Dezember 
2017 (GVBl.I/17, [Nr. 28]) 
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 Fotodokumentation 

 

 

 

 

 

 

 


